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A. MOLLEA & C9

Doppelte BesSnm« and l<attenkrelss31pe
mit selbsttätigem Vorschub und Kugellagerung.

GROSSES FABRIKLAGER

AUSSTiLLUN@SU@ER IN ZURICH
UNTERER MOHLESTEG 2

TELEPHON: BRUGG Nr. 2S - ZÜRICH: SELNAU 60./4

BRUGG -
MASCKINENFABRIK UMB IISiNSffiSSEREi

ERSTE une» ÄLTESTE SPEZiALFABiliK
FUR DEN BAU VON

SKGEREI- und HÖH«
BEARBEITUNGSMASCHINEN

o»o

hanblung, ©ebr. ©turzenegger, SBeigmann, SBitwe Bion
uttb mantle anbete lieferten bie SluSftattung in Keßer,
KüdEje unb @peife§immec.

BaaHdje# ûuS aSiUmcrge» (Sorg.) 9îege Bautätig»
feit I)errfc^t in Bißmergen, wo bereit eine größere
SDtofterei erfteßt wirb unb im Saufe biefeS ©ormner?
auctj mehrere äBohnhäufer gebaut werben foßen.

9Jlit bem Bau ber neuen eoangelifdje* Hirtfse auf
bem Betglt tu Sïrbon geht e§ rafch Porroärt?. ®er ®urm
ift bereits ju einer ftattlidjen §öf|e gebiefjen unb bie

Ktrdhe ift im Sîohbau fertig erfteßt. S)er grofje etferne
tränen ift nun abmontiert werben, ba ber Kirchturm
über ihn ÇinauSgewadjfen ift. SBenn ba? SBetter aw
hält, wirb in nicht aE§u ferner 3eit ®urm
im Rohbau ber Boßenbung entgegengehen. ®ie Kirchen»
baufommiffion hat fi$ entfe^toffen, ein fernere? ©eläute
bon jitfa 13,000 kg ju inftaßieren. ®ie bisherigen
Baufoften ber Kircfje finb unter bem bubgetierten Be»

trage geblieben, wa? flar beweift, wie borforglid) ba?
Bnbget bon ber Bauleitung aufgefteflt würbe.

©chulhauêueubau tu £örftettew (®h»*9) ®ie
©<hulgemeinbe»Berfammlung ftimmte bem projeft für
ben ©djulhauêneubau, auggearbeitet bon ben §errpn
Srdhiteften taufmann & grehenmuth ingrauen»
felb, ju unb befdhlofj, mit ben Srbeiten in ber nöcfjften
3cit ju beginnen.

OollK»irt$<Nn.
©inftttjr&efdjränfunßen. ®er Bunbe?rat hat be»

fdjloffen, do m 2 5. Quli an bie ©infuhr folgenber
Sßarengattungen oon ber ©tnholung einer Bewißigung
abhangig ju machen, nacfjbem am 3. b?. SRI?. bie be»

gutadhtenbe ©jpertenfommiffion bafür ebenfafl? bie 2lw
orbnung oon ©infuhrbefchränfungen befürwortet hat:
a) £>auen, Kärfte, ©paten; b) Jammer, Sîçte, ©ertel,
Wiefel, ©chaufein, ^ebeifen, |>oIzfpattfelte, £>eumeffer;
c) Stoßen unb ©riffe für gufbefdjlag; d) ^ferbe unb
$anbwagen, taxren; e) guhrwerfe jum perfonem unb
®ütertran?port ohne mechanif<f)en Sßotor; f) Bearbeitete
"ab fertige Beftanbteile ber Çoljbearbeitungêmafchtnen
fowie ber lanbroirtfchaftli^en Sßafchinen unb ©eräte,
rie ber @infuhrbefd)ränlüng unterfteßt finb. ®a? Bolf?»
wirtfchaftêbepartement erläßt bafür gleichzeitig eine gene=

reße ©infuhrbewifligung über bie fd)weijerifdh--franzöfifdhe
unb ffhweijerifdh italienische ©renje.

®ie ©çpertenfommiffion empfahl, wte ba? ®eparte=
ment mitteilt, ben ©rlafjj ber ©infuhrbefchränfungen für
bie genannten SBarenfategorten mit Ölücffic^t auf bie be=

fonberê fcljwierigen Berhältniffe im mehrere taufenb per=
fönen befdjäftigenben ©ctjmiebe» unb SBagnerge»
werbe. ®ie ®ringlicf)feit be? ©chutjgenuffe? war oor
aßem batin begrünbet, bag ftdj bie genannten Berufe in
einzelnen ©ebieten ber -Horb» unb Dftfdhweiz m einer
eigentlichen Notlage befinben. ®ie unter c) unb f)
aufgeführten ©egenftänbe fteßen ©rgänzungen zu früheren
Bunbesrat§befd)tüffen bar. ©s zeigte fief) in ber golge
Zubern, baff bie ©infuhrbefchränfungen für SJiafdjinen
baburch teilweife umgangen würben, baff biefelben in
Zerlegtem 3"ftanbe über bie ©renze gebraut würben.
3m übrigen würbe oon ber genannten tommiffion be=

fchloffen, auf weitere ©efuclje betreffenb ©infuhrbefdhräw
fangen jurgeit nicht einzutreten.

dagegen oerfügte ba? eibgenöffifche Bolfswirtfchaft§=
bepartement geftütjt auf 3lrt. 3 ber Boflztehung?oerotb=
nung oom 14. Sliärz 1921, oom 25. guti an allge
meine ©infuhrbewilligungen über aße ©renzen,
foweit nicht bereit? für einzelne ©renzen eine aßgemetne
©infuhrbewißigung erteilt morben ift, für : 1. ©clwhe
unb Pantoffeln au? ©eibe, ©eibenfamt, ©eibenplüfd),
mit Seberfohlen ober mit Seberbefatg 2. ©iebmai^er»
waren mit rohen ober gebeizten 3argen. 3. ©taniolpapier.
4. Pappen mit Staturpapier überzogen. 5. Slbum? zum
©inftedfen oon Bßbern unb Karten. 6. Bobinetgewebe
(Spinngewebe). 7. Karbibtrommeln au? ©tfenbledt.

gerner wirb bie burd) Berfügung oom 20. gebruar
1923 erteilte allgemeine @irrfuhrbewilligung
für folgenbe SBaren mit SBirfung oom 25. 3»ti an

wiberrufen: 1. Boheifen bi? unb mit 30 mm ®ide.
2: gladh' unb Öuabrateifen bi? unb mit 30 mm grßfjte
Breite. 3. gaffoneifen bi? unb mit 30 mm größte Breite.
4. ©ifenblech oon 1 bi? roeniger al? 3 mm ®tcfe in ben
normalen gormaten 1 auf 2 m unb 1,25 auf 2,5 m.
gür bte ©infuhr biefer SBaren ift erneut bie ©tnholung
einer befonbern Bewißigung ber ©eftion für ©Im unb
9lu?fuhr be? Bolf?wirtfdhaft?bepartement? erforberlid).
®tefe Pla^nahmen mürben notroenbig, ba fonft bie

fdhweizerifd)e Probuftion ber ftarf einfeheoben ©Infuhr
Zum Opfer gefaßen wäre.
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â. L c?

V«zipv>tv kvsîZîim»^ »»?!> î,»tt««Irr«Is«Zîgs
mit selbsttätigem Vorscbub unci Kllgeilsgerung.

KK0SSUS ?ASKi«l.K«cN
AUSS?KS.I.UvzELIUàE^» M 2ìS«ILSS
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Handlung, Gebr. Sturzenegger, Wsigmann, Witwe Bion
und manche andere lieferten die Ausstattung in Keller,
Küche und Speisezimmer.

Bauliches aus Villmergeu (Aarg.) Rege Bautätig-
keit herrscht in Villmergen, wo derzeit eine größere
Mosterei erstellt wird und im Laufe dieses Sommers
auch mehrere Wohnhäuser gebaut werden sollen.

Mit dem Bau der «euen evaugeltsche« Kirche auf
dem Bergli i« Arbon geht es rasch vorwärts. Der Turm
ist bereits zu einer stattlichen Höhe gediehen und die

Kirche ist im Rohbau fertig erstellt. Der große eiserne
Kränen ist nun abmontiert worden, da der Kirchturm
über ihn hinausgewachsen ist. Wenn das Wetter an-
hält, wird in nicht allzu ferner Zeit auch der Turm
im Rohbau der Vollendung entgegengehen. Die Kirchen-
baukommission hat sich entschlossen, ein schweres Geläute
von zirka 13,000 KZ zu installieren. Die bisherigen
Baukosten der Kirche sind unter dem budgetierten Be-
trage geblieben, was klar beweist, wie vorsorglich das
Budget von der Bauleitung aufgestellt wurde.

Schulhausueubau iu Hörstetteu (Thurg.) Die
Schulgemeinde-Versammlung stimmte dem Projekt für
den Schulhausneubau, ausgearbeitet von den Herren
Architekten Kaufmann H Freyenmuth inFrauen-
feld, zu und beschloß, mit den Arbeiten in der nächsten
Zeit zu beginnen.

YMWltttOâ
Einfuhrbeschränkungen. Der Bundesrat hat be-

schlössen, vom 25. Juli an die Einfuhr folgender
Warengattungen von der Einholung einer Bewilligung
abhängig zu machen, nachdem am 3. ds. Mts. die be-

gutachtende Expertenkommission dafür ebenfalls die An-
ordnung von Einsuhrbeschränkungen befürwortet hat:
«',> Hauen, Kärste, Spaten; b) Hämmer, Äxte, Gertel,
Pickel, Schaufeln, Hebeisen. Holzspaltkeile, Heumesser;
e) Stollen und Griffe für Hufbeschlag; ct) Pferde- und
Handwagen, Karren; e) Fuhrwerke zum Personen- und
Gütertransport ohne mechanischen Motor; k) Bearbeitete
und fertige Bestandteile der Holzbearbeitungsmaschinen
sowie der landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte,
die der Einfuhrbeschränkung unterstellt sind. Das Volks-
Wirtschaftsdepartement erläßt dafür gleichzeitig eine gene-

relie Einsuhrbewilligung über die schweizerisch-französische
und schweizerisch italienische Grenze.

Die Expertenkommission empfahl, wie das Departs-
ment mitteilt, den Erlaß der Einfuhrbeschränkungen für
die genannten Warenkategorien mit Rücksicht auf die be-

sonders schwierigen Verhältnisse im mehrere tausend Per-
sonen beschäftigenden Schmiede- und Wagnergs-
werbe. Die Dringlichkeit des Schutzgenusses war vor
allem darin begründet, daß sich die genannten Berufe in
einzelnen Gebieten der Nord- und Ostschweiz in einer
eigentlichen Notlage befinden. Die unter e) und k)

aufgeführten Gegenstände stellen Ergänzungen zu früheren
Bundesratsbeschlüssen dar. Es zeigte sich in der Folge
zudem, daß die Einfuhrbeschränkungen für Maschinen
dadurch teilweise umgangen wurden, daß dieselben in
zerlegtem Zustande über die Grenze gebracht wurden.
Im übrigen wurde von der genannten Kommission be-

schloffen, auf weitere Gesuche betreffend Einfuhrbeschrän-
kungen zurzeit nicht einzutreten.

Dagegen verfügte das eidgenössische Volkswirtschafts-
département gestützt auf Art. 3 der Vollziehungsoerord-
nung vom 14. März 1921, vom 25. Juli an allge-
meine Einfuhrbewilligungen über alle Grenzen,
soweit nicht bereits für einzelne Grenzen eine allgemeine
Einfuhrbewilligung erteilt worden ist, für: 1. Schuhe
und Pantoffeln aus Seide, Seidensamt, Seidenplüsch,
mit Ledersohlen oder mit Lederbesatz. 2. Siebmacher-
waren mit rohen oder gebeizten Zargen. 3. Staniolpapier.
4. Pappen mit Naturpapier überzogen. 5. Albums zum
Einstecken von Bildern und Karten. 6. Bobinetgewebe
(Spitzengewebe). 7. Karbidtrommeln aus Eisenblech.

Ferner wird die durch Verfügung vom 20. Februar
1923 erteilte allgemeine Einfuhrbewilligung
für folgende Waren mit Wirkung vom 25. Juli an

widerrufen: 1. Roheisen bis und mit 30 ww Dicke.
2: Flach- und Quadrateisen bis und mit 30 mm größte
Breite. 3. Fassoneisen bis und mit 30 mm größte Breite.
4 Eisenblech von 1 bis weniger als 3 mm Dicke in den
normalen Formaten 1 auf 2 m und 1,25 auf 2,5 m.
Für die Einsuhr dieser Waren ist erneut die Einholung
einer besondern Bewilligung der Sektion für Ein- und
Ausfuhr des Volkswirtschaftsdepartements erforderlich.
Diese Maßnahmen wurden notwendig, da sonst die

schweizerische Produktion der stark einsetzenden Einfuhr
zum Opfer gefallen wäre.
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